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 Dügerechtliche Pflichten und Fristen 
1. Wirtschaftsdüngerabgabe und -aufnahme 
2. Elektronische Nährstoffmeldung und Dokumentation 
3. Düngebedarfsermittlung 
4. Dünge- und Weidedokumentation 
5. Stoffstrombilanz 

 Terminankündigung: Pflichtberatung für Betriebsleiter in der N-Kulisse 

Wirtscha sdüngerabgabe und -aufnahme 
Im Zuge der Übernahme des Meldeprogramms für Wirtscha sdünger durch das LLnL ergeben sich folgende rechtliche 
Vorgaben: 

1. Die Meldungen über die Abgabe und Aufnahme von Wirtscha sdüngern ab 200 t Frischmasse jährlich sind 
sowohl für den Abgeber als auch den Aufnehmer verpflichtend. 

2. Die Meldung ist spätestens einen Monat nach der Abgabe durch den Abgeber im Meldeprogramm zu 
erfassen. 

3. Die Meldung ist spätestens zwei Monate nach der Aufnahme durch den Aufnehmer im Melde-programm zu 
erfassen bzw. zu bestä gen. 

4. Die Meldungen sind nur mit der Betriebsinhabernummer (BNR-ZD) möglich. 

Elektronische Nährstoffmeldung und Dokumenta on 
Die Düngebedarfsermi lung für S ckstoff und Phosphat, die Dokumenta on der Düngung und die Bewertung der 
betrieblichen N-Obergrenze (170 N) sind in ENDO-SH fristgerecht zu erfassen. 

Die genannten Aufzeichnungen des jeweiligen Kalenderjahres müssen bis zum 31. März des darauffolgenden 
Kalenderjahres von allen Betrieben, die zur Erstellung dieser Dokumente nach Düngeverordnung verpflichtet sind (vgl. 
Anhang I), gemeldet werden. Die erste Meldung war bis zum Ablauf des 31. März 2023 für das Kalenderjahr 2022 
verpflichtend und muss nun jährlich erfolgen.  

Der Zugang zum Programm erfolgt analog zum Sammelantrag (INET) über die Betriebsinhabernummer (BNR-ZD) und 
die dazugehörige PIN. 

  

Unsere Themen 

Düngerechtliche Pflichten & Fristen 
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Düngebedarfsermi lung 
Vor dem Au ringen von wesentlichen Nährstoffmengen (= 50 kg N/ha/Jahr oder 30 kg P2O5/ha/Jahr) muss für jeden 
Schlag bzw. jede Bewirtscha ungseinheit eine Düngebedarfsermi lung erstellt werden.  

Was es zu beachten gilt: 

 Bodenuntersuchungen aller Flächen >1 ha alle 6 Jahre. 
 Limi erung der P-Düngung auf hoch versorgten Standorten (> 25 mg DL-Phosphat je 100g Boden) was 

bedeutet, dass nicht mehr gedüngt werden darf, als die voraussichtliche P-Abfuhr. 
 Im Boden verfügbaren S ckstoff ermi eln bzw. Nmin-Ergebnisse der LKSH verwenden. 
 Düngerbeschränkungen im Herbst beachten (max. 60 kg Gesamt-N oder 30 kg Ammonium-N bis 1.10.) auf 

ausgewählten Kulturen. 
 Max. 80 kg Gesamt-N/ha auf Grünland ab 01.09. 
 Generell nur düngen, wenn der Boden nicht überschwemmt oder wassergesä gt ist und der Boden nicht 

schneebedeckt oder gefroren ist. 
 Sperrfristen beachten (Anhang II)! 
 Zusatzregelungen in den roten Gebieten beachten (Anhang III)! 

Dünge- und Weidedokumenta on 
Folgendes muss dokumen ert werden: 

 Nährstoffgehalte der Düngemi el (Gesamt-N, Ammonium-N, Gesamt-P)  
 Nährstoffmengen aus der Düngung (2 Tage nach der Düngung) 
 Nährstoffmengen aus Weidehaltung (nach der Weidehaltung) 
 Gesamtbetriebliche Bedarfs- und Düngemenge (ENDO-SH, zum 31.3. des Folgejahres) 
 170-kg-N-Obergrenze aus org. und org.-min. Düngemi eln 

Stoffstrombilanz 
Ab dem Jahr 2023 grei  die Pflicht der Erstellung einer jährlichen Stoffstrombilanz auch für viehlose Betriebe. 
Allgemein gilt diese Pflicht dann für: 

• Alle Betriebe > 20 ha LN 

• Alle Betriebe > 50 GV 

• Alle Betriebe, unabhängig von ihrer Größe, wenn mehr als 750 kg N aus Wirtscha sdünger aufgenommen wurde 

• Alle Betriebe, die eine Biogasanlage betreiben und Wirtscha sdünger aufnehmen oder 

Gärrest abgeben 

Die Stoffstrombilanz muss spätestens 6 Monate nach Ablauf des Düngejahres vorliegen. 

Terminankündigung 
Am 22.11.2023 findet in Rendsburg von 9 – 13:15 Uhr die Pflichtberatung für Betriebsleiter in der N-Kulisse sta . 
Inhaberinnen und Inhaber von Betrieben, deren Flächen ganz oder teilweise in der N-Kulisse gemäß 
Landesdüngeverordnung Schleswig-Holstein vom 15.12.2020 liegen, müssen den Nachweis einer Düngeberatung 
vorhalten und diesen alle drei Jahre erneuern. Für Betriebe, welche erstmalig mit der Änderung der LDüV vom 
18.11.2022 Flächen in den roten Gebieten bewirtscha en, ist der Nachweis bis zum 31.12.2023 zu erbringen. 
Anmeldeschluss ist der 15.11.2023. Das Anmeldeformular finden Sie unter folgendem Link: 
h ps://www.lksh.de/aktuelles/agrarterminkalender/ereignis/termin/view/pflichtberatung-fuer-betriebsleiter-in-der-n-kulisse-20/ 
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Anhang I: Entscheidungsbaum zur Meldepflicht in ENDO-SH 

 

Abbildung 1: Entscheidungsbaum Bagatellgrenzen ENDO-SH 2023 (LKSH) abrufbar unter: 
https://www.lksh.de/fileadmin/PDFs/Landwirtschaft/Duengung/Entscheidungsbaum_Bagatellgrenzen__ENDO-SH_2023.pdf, 20.10.2023. 
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Anhang II: Sperrfristenkalender 2023 



 
                       Aktuelles aus der WRRL-Gewässerschutzberatung BG1 
                                              Lecker und Bredstedter Geest und Flensburger Hügelland                
 

Anhang III: Zusatzregelungen in den roten Gebieten 

 

Abbildung 2: Düngerecht ab 2021: Was gibt es zu beachten? (Allianz für den Gewässerschutz) abrufbar unter: 
https://www.bauern.sh/fileadmin/download/Themen/Allianz_fuer_den/DueV_2021_Allianz_Gewaesserschutz.pdf, 20.10.2023. 


